
 

 

 

BEITRAGSORDNUNG  
 

 

Die Mitgliederversammlung des Vereins „DIE STADTENTWICKLER .BUNDESVERBAND e.V.“ hat 

am 14. September 2022 folgende Beitragsordnung zum 1. Januar 2023 beschlossen. 

 

§ 1  Die Mitglieder zahlen entsprechend der in § 2 festgelegten Kriterien einen jährlichen  

Mitgliedsbeitrag. 

 

§ 2  Beiträge für Mitgliedsunternehmen bei: 

 

Unternehmen mit Jahresumsatz BEITRAG 

> 10 Mio. Euro 12.000 Euro 

> 5 Mio. Euro 9.000 Euro 

> 7,5 Mio. Euro 6.000 Euro 

> 2,5 Mio. Euro 3.000 Euro 

< 2,5 Mio. Euro 1.500 Euro 

Kommunale Unternehmen mit  

> 10 Mitarbeiter 3.000 Euro 

< 10 Mitarbeiter 1.500 Euro 

Außerordentliche Mitgliedschaft 1.200 Euro 

Passive Mitgliedschaft 1.200 Euro 

 

 

§ 3  Der Jahresbeitrag wird einmal zu Beginn des Jahres fällig. 

 

§ 4 Neumitgliedern, die nach dem 1. Juli eines Jahres Mitglied werden, wird im ersten Jahr Ihrer 

Mitgliedschaft, jeweils die Hälfte des regulären Mitgliedsbeitrags erlassen. 

 

§ 5 Bei Außerordentlichen Mitgliedern ist eine Aufhebung des Mitgliedsbeitrags durch Vorstandsbe-
schluss möglich. 

 

 

gültig ab 01.01.2023 


